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Herzlich Willkommen 
zum Seminar

Bildquelle: Eigene.

Vertragsrecht für die betriebliche Praxis

Dirk Ellinger 
Hauptgeschäftsführer DEHOGA Thüringen e.V.

Bildquelle: Eigene.
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§ 145 BGB Bindung an den Antrag

Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag 
gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat.

Bildquelle: Eigene.

§ 146 BGB Erlöschen des Antrags

Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber abgelehnt oder wenn 
er nicht diesem gegenüber nach den §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen 
wird.

Bildquelle: Eigene.
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Annahme des Antrags

§ 147 Annahmefrist
(1) Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen werden. 

Dies gilt auch von einem mittels Fernsprechers oder einer sonstigen technischen 
Einrichtung von Person zu Person gemachten Antrag.

(2) Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis zu dem Zeitpunkt 
angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort unter 
regelmäßigen Umständen erwarten darf.

§ 148 Bestimmung einer Annahmefrist
Hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine Frist bestimmt, so kann die 
Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen.

§ 149 Verspätet zugegangene Annahmeerklärung
Ist eine dem Antragenden verspätet zugegangene Annahmeerklärung dergestalt 
abgesendet worden, dass sie bei regelmäßiger Beförderung ihm rechtzeitig zugegangen 
sein würde, und musste der Antragende dies erkennen, so hat er die Verspätung dem 
Annehmenden unverzüglich nach dem Empfang der Erklärung anzuzeigen, sofern es 
nicht schon vorher geschehen ist. Verzögert er die Absendung der Anzeige, so gilt die 
Annahme als nicht verspätet.

§ 150 Verspätete und abändernde Annahme

(1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag.

(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen 
gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag.

Annahme des Antrags
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§ 150 Verspätete und abändernde Annahme

(1) Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag.
(2) Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen 

gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag.

Annahme des Antrags

Bildquelle: Eigene.

VERTRAGSTYPEN

Bildquelle: Eigene.
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Kaufvertrag - § 433 BGB

Bildquelle: Eigene.

Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer 
einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache 
zu übergeben und das Eigentum an der Sache 
zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer 
die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu 
verschaffen.

Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den 
vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die 
gekaufte Sache abzunehmen.

Mietvertrag - § 535 BGB

Bildquelle: Eigene.

Durch den Mietvertrag wird der Vermieter 
verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der 
Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. 

Der Vermieter hat die Mietsache dem Mieter 
in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch 
geeigneten Zustand zu überlassen und sie 
während der Mietzeit in diesem Zustand zu 
erhalten. Er hat die auf der Mietsache 
ruhenden Lasten zu tragen.

Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die 
vereinbarte Miete zu entrichten.
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Pachtvertrag - § 581 BGB

Bildquelle: Eigene.

Durch den Pachtvertrag wird der Verpächter 
verpflichtet, dem Pächter den Gebrauch des 
verpachteten Gegenstands und den Genuss 
der Früchte, soweit sie nach den Regeln einer 
ordnungsmäßigen Wirtschaft als Ertrag 
anzusehen sind, während der Pachtzeit zu 
gewähren. Der Pächter ist verpflichtet, dem 
Verpächter die vereinbarte Pacht zu 
entrichten.

Auf den Pachtvertrag mit Ausnahme des 
Landpachtvertrags sind, soweit sich nicht aus 
den §§ 582 bis 584b etwas anderes ergibt, die 
Vorschriften über den Mietvertrag 
entsprechend anzuwenden.

Leihe - § 598 BGB

Bildquelle: Eigene.

Durch den Leihvertrag wird der Verleiher einer 
Sache verpflichtet, dem Entleiher den 
Gebrauch der Sache unentgeltlich zu gestatten.
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Dienstvertrag - § 611 BGB

Bildquelle: Eigene.

Durch den Dienstvertrag wird derjenige, 
welcher Dienste zusagt, zur Leistung der 
versprochenen Dienste, der andere Teil zur 
Gewährung der vereinbarten Vergütung 
verpflichtet.

Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste 
jeder Art sein.

Werkvertrag - § 631 BGB

Bildquelle: Eigene.

Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer 
zur Herstellung des versprochenen Werkes, der 
Besteller zur Entrichtung der vereinbarten 
Vergütung verpflichtet.

Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die 
Herstellung oder Veränderung einer Sache als 
auch ein anderer durch Arbeit oder 
Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.
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Werkliefervertrag - § 650 BGB

Bildquelle: Eigene.

Auf einen Vertrag, der die Lieferung 
herzustellender oder zu erzeugender 
beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, 
finden die Vorschriften über den Kauf 
Anwendung. 

§ 442 Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen Verträgen 
auch Anwendung, wenn der Mangel auf den 
vom Besteller gelieferten Stoff zurückzuführen 
ist. 

Soweit es sich bei den herzustellenden oder zu 
erzeugenden beweglichen Sachen um nicht 
vertretbare Sachen handelt, sind auch die §§
642, 643, 645, 648 und 649 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle der Abnahme 
der nach den §§ 446 und 447 maßgebliche 
Zeitpunkt tritt.

Abstraktionsprinzip

Bildquelle: Eigene.
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Verpflichtungsgeschäft

Schuldrecht

Erfüllungsgeschäft

Sachenrecht (bspw. §
929 S. 1 BGB)

Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist 
erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und 

beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. Ist der 
Erwerber im Besitz der Sache, so genügt die Einigung über den Übergang 

des Eigentums.

Abgabe einer Willenserklärung
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B2B
Business to

Business

B2C
Business to
Customer

C2C
Customer to

Customer

OfflineOffline

OnlineOnline

Willenserklärung - Grundlagen

- Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. (§ 1 BGB)

- Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein. (§ 2 BGB)

- Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. (§ 13 BGB)

- Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine rechtsfähige 
Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet 
ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. (§ 14 BGB)
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Willenserklärung - Grundlagen

§ 104 BGB
Geschäftsunfähig ist: 
1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat,
2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter 

Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein 
vorübergehender ist.

§ 105 BGB
Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig.
Nichtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder 
vorübergehender Störung der Geistestätigkeit abgegeben wird.

§ 110 BGB
Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die 
vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier 
Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten 
überlassen worden sind.

Anfechtung
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Anfechtung

§ 119 BGB

Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine 
Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, 
wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger 
Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde.

Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften 
der Person oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden.

§ 120 BGB

Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittlung verwendete Person oder 
Einrichtung unrichtig übermittelt worden ist, kann unter der gleichen Voraussetzung 
angefochten werden wie nach § 119 eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung.

Anfechtung

§ 121 Anfechtungsfrist

Die Anfechtung muss in den Fällen der §§ 119, 120 ohne schuldhaftes Zögern 
(unverzüglich) erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem 
Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Die einem Abwesenden gegenüber erfolgte 
Anfechtung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn die Anfechtungserklärung unverzüglich 
abgesendet worden ist.

Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe der Willenserklärung zehn 
Jahre verstrichen sind.
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Anfechtung

§ 122 Schadensersatzpflicht des Anfechtenden

Ist eine Willenserklärung nach § 118 nichtig oder auf Grund der §§ 119, 120 
angefochten, so hat der Erklärende, wenn die Erklärung einem anderen gegenüber 
abzugeben war, diesem, andernfalls jedem Dritten den Schaden zu ersetzen, den der 
andere oder der Dritte dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut, 
jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere oder der Dritte 
an der Gültigkeit der Erklärung hat.

Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit 
oder der Anfechtbarkeit kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen 
musste).

BREAK: FERNABSATZ

Bildquelle: Eigene.
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(1) Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge sind Verträge, 

1. die bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Verbrauchers und des 
Unternehmers an einem Ort geschlossen werden, der kein Geschäftsraum des 
Unternehmers ist, 

2. für die der Verbraucher unter den in Nummer 1 genannten Umständen ein 
Angebot abgegeben hat,

3. die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch 
Fernkommunikationsmittel geschlossen werden, bei denen der Verbraucher 
jedoch unmittelbar zuvor außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers bei 
gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit des Verbrauchers und des 
Unternehmers persönlich und individuell angesprochen wurde, oder

4. die auf einem Ausflug geschlossen werden, der von dem Unternehmer oder mit 
seiner Hilfe organisiert wurde, um beim Verbraucher für den Verkauf von Waren 
oder die Erbringung von Dienstleistungen zu werben und mit ihm 
entsprechende Verträge abzuschließen.

Dem Unternehmer stehen Personen gleich, die in seinem Namen oder Auftrag handeln.

Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge

Quelle: § 312b BGB

Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine in seinem 
Namen oder Auftrag handelnde Person und der Verbraucher für die 
Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss ausschließlich 
Fernkommunikationsmittel verwenden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im 
Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems 
erfolgt.

Fernkommunikationsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind alle Kommunikationsmittel, 
die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags eingesetzt werden können, ohne 
dass die Vertragsparteien gleichzeitig körperlich anwesend sind, wie Briefe, Kataloge, 
Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über den Mobilfunkdienst versendete Nachrichten 
(SMS) sowie Rundfunk und Telemedien.

Fernabsatzverträge

Bildquelle: Eigene.

Quelle: § 312c BGB
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Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei 
Fernabsatzverträgen ist der Unternehmer verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe 
des Artikels 246a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu 
informieren. 

Die in Erfüllung dieser Pflicht gemachten Angaben des Unternehmers werden Inhalt des 
Vertrags, es sei denn, die Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart.

Fernabsatz - Informationspflichten

Bildquelle: Eigene.

Quelle: § 312d BGB

Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ist 
der Unternehmer abweichend von Absatz 1 verpflichtet, den 
Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 246b des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu 
informieren.

Achtung wenn Ratenzahlung bzw. Kreditgewährung könnte 
dies relevant werden.

Der Unternehmer ist nach § 312d Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verpflichtet, 
dem Verbraucher folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

1. die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem für das 
Kommunikationsmittel und für die Waren und Dienstleistungen angemessenen 
Umfang,

2. seine Identität, beispielsweise seinen Handelsnamen sowie die Anschrift des Ortes, 
an dem er niedergelassen ist, seine Telefonnummer und gegebenenfalls seine 
Telefaxnummer und E-Mail-Adresse sowie gegebenenfalls die Anschrift und die 
Identität des Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt,

3. zusätzlich zu den Angaben gemäß Nummer 2 die Geschäftsanschrift des 
Unternehmers und gegebenenfalls die Anschrift des Unternehmers, in dessen 
Auftrag er handelt, an die sich der Verbraucher mit jeder Beschwerde wenden kann, 
falls diese Anschrift von der Anschrift unter Nummer 2 abweicht,

Fernabsatz - Informationspflichten

Quelle: § 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
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4. den Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen einschließlich aller Steuern und 
Abgaben, oder in den Fällen, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit der 
Waren oder Dienstleistungen vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden 
kann, die Art der Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, 
Liefer- oder Versandkosten und alle sonstigen Kosten, oder in den Fällen, in denen 
diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, die 
Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten anfallen können,

5. im Falle eines unbefristeten Vertrags oder eines Abonnement-Vertrags den 
Gesamtpreis; dieser umfasst die pro Abrechnungszeitraum anfallenden 
Gesamtkosten und, wenn für einen solchen Vertrag Festbeträge in Rechnung gestellt 
werden, ebenfalls die monatlichen Gesamtkosten; wenn die Gesamtkosten 
vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, ist die Art der 
Preisberechnung anzugeben,

6. die Kosten für den Einsatz des für den Vertragsabschluss genutzten 
Fernkommunikationsmittels, sofern dem Verbraucher Kosten berechnet werden, die 
über die Kosten für die bloße Nutzung des Fernkommunikationsmittels hinausgehen,

Fernabsatz - Informationspflichten

Quelle: § 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

7. die Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Termin, bis zu dem der 
Unternehmer die Waren liefern oder die Dienstleistung erbringen muss, und 
gegebenenfalls das Verfahren des Unternehmers zum Umgang mit Beschwerden,

8. das Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts für die Waren,

9. gegebenenfalls das Bestehen und die Bedingungen von Kundendienst, 
Kundendienstleistungen und Garantien,

7. gegebenenfalls bestehende einschlägige Verhaltenskodizes gemäß Artikel 2 
Buchstabe f der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der 
Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 
11.6.2005, S. 22) und wie Exemplare davon erhalten werden können,

Fernabsatz- Informationspflichten

Quelle: § 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
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11. gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen der Kündigung 
unbefristeter Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge,

12. gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem 
Vertrag eingeht,

13. gegebenenfalls die Tatsache, dass der Unternehmer vom Verbraucher die Stellung 
einer Kaution oder die Leistung anderer finanzieller Sicherheiten verlangen kann, 
sowie deren Bedingungen,

14. gegebenenfalls die Funktionsweise digitaler Inhalte, einschließlich anwendbarer 
technischer Schutzmaßnahmen für solche Inhalte,

15. gegebenenfalls, soweit wesentlich, Beschränkungen der Interoperabilität und der 
Kompatibilität digitaler Inhalte mit Hard- und Software, soweit diese 
Beschränkungen dem Unternehmer bekannt sind oder bekannt sein müssen, und

Fernabsatz - Informationspflichten

Quelle: § 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

16. gegebenenfalls, dass der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren, dem der Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und 
dessen Zugangsvoraussetzungen.

Steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach § 312g Absatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zu, ist der Unternehmer verpflichtet, den Verbraucher zu informieren 

1. über die Bedingungen, die Fristen und das Verfahren für die Ausübung des 
Widerrufsrechts nach § 355 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie das 
Muster-Widerrufsformular in der Anlage 2,

2. gegebenenfalls darüber, dass der Verbraucher im Widerrufsfall die Kosten für die 
Rücksendung der Waren zu tragen hat, und bei Fernabsatzverträgen zusätzlich über 
die Kosten für die Rücksendung der Waren, wenn die Waren auf Grund ihrer 
Beschaffenheit nicht auf dem normalen Postweg zurückgesendet werden können, 
und….

Fernabsatz - Informationspflichten

Quelle: § 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
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Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
Anlage 1 (zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 2)

Muster für die Widerrufsbelehrung bei außerhalb von 
Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei 

Fernabsatzverträgen mit Ausnahme von Verträgen über 
Finanzdienstleistungen

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche Anlage 1 (zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 2)

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche Anlage 1 (zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 2)



26.03.2019

19

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
Anlage 2 (zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 

und § 2 Absatz 2 Nummer 2)
Muster für das Widerrufsformular

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche Anlage 1 (zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 2)

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche Anlage 1 (zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 2)

Fernabsatz - Informationspflichten
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Der Unternehmer kann diese Informationspflichten dadurch erfüllen, dass er das in der 
Anlage 1 vorgesehene Muster für die Widerrufsbelehrung zutreffend ausgefüllt in 
Textform übermittelt.

Der Unternehmer hat den Verbraucher auch zu informieren, wenn 

1. dem Verbraucher nach § 312g Absatz 2 Nummer 1, 2, 5 und 7 bis 13 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ein Widerrufsrecht nicht zusteht, dass der Verbraucher 
seine Willenserklärung nicht widerrufen kann, oder

2. das Widerrufsrecht des Verbrauchers nach § 312g Absatz 2 Nummer 3, 4 und 6 
sowie § 356 Absatz 4 und 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorzeitig erlöschen kann, 
über die Umstände, unter denen der Verbraucher ein zunächst bestehendes 
Widerrufsrecht verliert.

Fernabsatz - Informationspflichten

Quelle: § 1 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Der Unternehmer kann von dem Verbraucher Fracht-, Liefer- oder Versandkosten 
und sonstige Kosten nur verlangen, soweit er den Verbraucher über diese Kosten 
entsprechend den Anforderungen aus § 312d Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 
246a § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche informiert hat.

Verletzung von Informationspflichten über Kosten

Quelle: § 312e BGB
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Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift 
eingeräumt, so sind der Verbraucher und der Unternehmer an ihre auf den 
Abschluss des Vertrags gerichteten Willenserklärungen nicht mehr gebunden, wenn 
der Verbraucher seine Willenserklärung fristgerecht widerrufen hat. 

Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer. Aus der 
Erklärung muss der Entschluss des Verbrauchers zum Widerruf des Vertrags 
eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit Vertragsschluss, soweit nichts 
anderes bestimmt ist.

Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen unverzüglich 
zurückzugewähren. Bestimmt das Gesetz eine Höchstfrist für die Rückgewähr, so 
beginnt diese für den Unternehmer mit dem Zugang und für den Verbraucher mit 
der Abgabe der Widerrufserklärung. Ein Verbraucher wahrt diese Frist durch die 
rechtzeitige Absendung der Waren. Der Unternehmer trägt bei Widerruf die Gefahr 
der Rücksendung der Waren.

Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen

Quelle: § 355 BGB

Der Unternehmer kann dem Verbraucher die Möglichkeit einräumen, das Muster-
Widerrufsformular nach Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche oder eine andere eindeutige 
Widerrufserklärung auf der Webseite des Unternehmers auszufüllen und zu 
übermitteln. 

Macht der Verbraucher von dieser Möglichkeit Gebrauch, muss der Unternehmer 
dem Verbraucher den Zugang des Widerrufs unverzüglich auf einem dauerhaften 
Datenträger bestätigen.

Widerrufsfrist nach § 356 Abs. 2 BGB (Lieferzeitpunkt, insbesondere Teillieferungen)

Die Widerrufsfrist beginnt nicht, bevor der Unternehmer den Verbraucher 
entsprechend den Anforderungen des Artikels 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
oder des Artikels 246b § 2 Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche unterrichtet hat. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate 
und 14 Tage nach dem in Absatz 2 oder § 355 Absatz 2 Satz 2 genannten Zeitpunkt. 
Satz 2 ist auf Verträge über Finanzdienstleistungen nicht anwendbar.

Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen

Quelle: § 356 BGB
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 Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher 
maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 
Verbrauchers zugeschnitten sind,

 Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren 
Verfallsdatum schnell überschritten würde,

 Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre 
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,

 Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,

 Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich aufgefordert 
hat, ihn aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten 
vorzunehmen; dies gilt nicht hinsichtlich weiterer bei dem Besuch erbrachter 
Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht ausdrücklich verlangt hat, oder 
hinsichtlich solcher bei dem Besuch gelieferter Waren, die bei der Instandhaltung 
oder Reparatur nicht unbedingt als Ersatzteile benötigt werden.

Ausnahme vom Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen

Quelle: § 312g BGB

Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrags über die 
Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen der Telemedien 
(Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden 

1. angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu 
stellen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung 
erkennen und berichtigen kann,

2. die in Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
bestimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe von dessen Bestellung klar und 
verständlich mitzuteilen,

3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektronischem Wege zu 
bestätigen und

4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in 
wiedergabefähiger Form zu speichern.

Allgemeine Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr

Quelle: § 312i BGB
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Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nummer 3 gelten als 
zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen 
Umständen abrufen können.

Allgemeine Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr

Quelle: § 312i BGB

Auf Webseiten für den elektronischen Geschäftsverkehr mit Verbrauchern hat der 
Unternehmer zusätzlich zu den Angaben nach § 312i Absatz 1 spätestens bei Beginn 
des Bestellvorgangs klar und deutlich anzugeben, ob Lieferbeschränkungen bestehen 
und welche Zahlungsmittel akzeptiert werden.

Bei einem Verbrauchervertrag im elektronischen Geschäftsverkehr, der eine 
entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand hat, muss der Unternehmer 
dem Verbraucher die Informationen gemäß Artikel 246a § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 
4, 5, 11 und 12 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, unmittelbar 
bevor der Verbraucher seine Bestellung abgibt, klar und verständlich in 
hervorgehobener Weise zur Verfügung stellen.

Besondere Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 
gegenüber Verbrauchern

Quelle: § 312j BGB
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Der Unternehmer hat die Bestellsituation bei einem Vertrag nach Absatz 2 so zu 
gestalten, dass der Verbraucher mit seiner Bestellung ausdrücklich bestätigt, dass er 
sich zu einer Zahlung verpflichtet. Erfolgt die Bestellung über eine Schaltfläche, ist die 
Pflicht des Unternehmers aus Satz 1 nur erfüllt, wenn diese Schaltfläche gut lesbar mit 
nichts anderem als den Wörtern „zahlungspflichtig bestellen“ oder mit einer 
entsprechenden eindeutigen Formulierung beschriftet ist.

Ein Vertrag kommt nur zustande, wenn der Unternehmer seine Pflicht (ausdrückliche 
Gestaltung der Bestellung) erfüllt.

Dies gilt nicht, wenn der Vertrag ausschließlich durch individuelle Kommunikation 
geschlossen wird. ..

Besondere Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 
gegenüber Verbrauchern

Quelle: § 312j BGB

QualitätsfestlegungenQualitätsfestlegungen

Bilderquelle: Eigene.
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Beschreibungen Abbildungen
Muster/ 
Proben

QualitätsfestlegungenQualitätsfestlegungen

Marken
Typen, Normen, 

Standards, 
Handelsklassen

Beschreibungen

Klare und eindeutige Beschreibungen 
sollen rational erfassbar sein!

Klare und eindeutige Beschreibungen 
sollen rational erfassbar sein!

Rationale Beschreibungen sind rechtmäßig erfassbar
(Maße, Gewichte, Verhältnisse, Stoffe,..)

Irrationale Beschreibungen sind rechtmäßig nicht 
erfassbar
(Hell, dunkel, Musterung, Oberflächenart,…)
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Abbildungen

Abbildungen sollen eindeutig sein!Abbildungen sollen eindeutig sein!

Abbildungen sollen der Tatsächlichkeit entsprechen

Herausforderung Farbe in Katalogen und auf Webseiten

Perspektiven und Klarheit

Muster und 
Proben

Muster und Proben müssen dem 
Original entsprechen!

Muster und Proben müssen dem 
Original entsprechen!

Muster (Proben) sind vergleichbare Ausführungen oder 
Teilmengen einer Ware, aus denen man die Qualität, die 
Beschaffenheit, die Farbe, die Verarbeitung, die möglichen 
Anforderungen,  die Verarbeitung,… erkennen kann.
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Markenschutz muss unbedingt 
Beachtung finden!

Markenschutz muss unbedingt 
Beachtung finden!

Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter 
einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, 
Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen 
einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung 
sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und 
Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet 
sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens 
von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Bei missbräuchlicher Verwendung von geschützten 
Marken kann auf Unterlassung und Schadensersatz 
geklagt werden. 

Quelle: § 3 Abs. 1 MarkenG

Marken

Klare Aussagen zu Typen, Normen 
oder Standards.

Klare Aussagen zu Typen, Normen 
oder Standards.

Typen
Vereinheitlichung von Produkten oder Produktklassen bei 
Erzeugnisse

Normen
Richtschnur, Maßstab, Regel, Vorschrift
Dient der Vereinheitlichung von Begriffen, Formen, 
Eigenschaften, Abmessungen. 

Standards
vergleichsweise einheitliche oder vereinheitlichte, weithin 
anerkannte und meist angewandte (oder zumindest 
angestrebte) Art und Weise, etwas herzustellen oder 
durchzuführen, die sich gegenüber anderen Arten und 
Weisen durchgesetzt hat.

Typen, Normen, 
Standards, 

Handelsklassen
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Leistungsstörungen
Bildquelle: Eigene.

Quelle: §§ 241, 242 BGB

Pflichten aus dem Schuldverhältnis

Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine 
Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen.

Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, 
Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten.

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit 
Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
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Unmöglichkeit Verzug
(verspätete Leistung)

Schlechtleistung
(Mangel)

Vorvertragliche 
Pflichtverletzung

Leistungsstörungen

Unmöglichkeit 
vs. Unvermögen

Anfänglich
§ 311a BGB

Nachträglich
§ 275 BGB

Schuldnerverzug
§§ 281, 286 BGB

Gläubigerverzug
§ 293 BGB

Abhängig vom 
schuld-
rechtlichen 
Vertrag

Kaufvertrag 
§ 434 BGB
Mietvertrag
§ 536
Werkvertrag
§ 633

c.i.c.
Culpa in contrahendo
bis 2002 
gewohnheitsrechtlich 
anerkanntes 
Rechtsinstitut

BGB in
§ 280 Abs.1, 
§ 311 Abs. 2
§ 241 Abs. 2 

Durch die Modernisierung des Schuldrechts 2002 wurde der neue Regelungsgehalt des 
§ 280 BGB als Anspruchsgrundlage für Schadensersatz  geschaffen, wenn durch den 
Schuldner eine Leistungsstörung verursacht wird. Damit ist das ehemalige 
Rechtsinstitut des pVV entfallen.

Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger 
Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. 

Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

Quelle: § 280 BGB
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Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur unter der 
zusätzlichen Voraussetzung des § 286 (Mahnung mit Fristsetzung,…) verlangen.

Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen 
Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 verlangen.

Der § 280 Abs. 1 BGB ist nur für den Schadensersatz neben der Leistung alleinige 
Anspruchsgrundlage.

Wird Schadensersatz wegen Verzug verlangt so müssen gemäß dem § 280 Absatz. 2 
BGB ebenso die Voraussetzungen des Verzuges nach dem § 286 BGB zur Erfüllung 
kommen. 

Schadensersatz wegen Pflichtverletzung

Quelle: § 280 BGB

Der Wirksamkeit eines Vertrags steht es nicht entgegen, dass der Schuldner nach § 275 
Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten braucht und das Leistungshindernis schon bei 
Vertragsschluss vorliegt.

§ 275 BGB

Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für 
jedermann unmöglich ist.

Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, 
der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und 
Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers 
steht. Bei der Bestimmung der dem Schuldner zuzumutenden Anstrengungen ist auch 
zu berücksichtigen, ob der Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten hat.

Der Schuldner kann die Leistung ferner verweigern, wenn er die Leistung persönlich zu 
erbringen hat und sie ihm unter Abwägung des seiner Leistung entgegenstehenden 
Hindernisses mit dem Leistungsinteresse des Gläubigers nicht zugemutet werden kann.

Unmöglichkeit

Quelle: § 311a BGB
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Der Gläubiger kann nach seiner Wahl Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz 
seiner Aufwendungen in dem in § 284 bestimmten Umfang verlangen. 

Dies gilt nicht, wenn der Schuldner das Leistungshindernis bei Vertragsschluss nicht 
kannte und seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten hat. § 281 Abs. 1 Satz 2 und 3 und 
Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.

§ 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen
Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Gläubiger Ersatz der 
Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat 
und billigerweise machen durfte, es sei denn, deren Zweck wäre auch ohne die 
Pflichtverletzung des Schuldners nicht erreicht worden.

Unmöglichkeit

Quelle: § 311a BGB

Bildquelle: Eigene.

Schuldnerverzug Gläubigerverzug

Beispiel Kaufvertrag

Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die 
Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer 
hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und 
die gekaufte Sache abzunehmen.
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Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter 
Leistung

• Soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, 
kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz 
statt der Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene 
Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat. 

• Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger Schadensersatz 
statt der ganzen Leistung nur verlangen, wenn er an der Teilleistung kein Interesse 
hat. 

• Hat der Schuldner die Leistung nicht wie geschuldet bewirkt, so kann der Gläubiger 
Schadensersatz statt der ganzen Leistung nicht verlangen, wenn die 
Pflichtverletzung unerheblich ist.

Schuldnerverzug

Quelle: §§ 281, 286 BGB

Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie geschuldet erbrachter 
Leistung

• Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Schuldner die Leistung ernsthaft und 
endgültig verweigert oder wenn besondere Umstände vorliegen, die unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige Geltendmachung des 
Schadensersatzanspruchs rechtfertigen.

• Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung nicht in Betracht, so tritt 
an deren Stelle eine Abmahnung.

• Der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen, sobald der Gläubiger statt der 
Leistung Schadensersatz verlangt hat.

• Verlangt der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung, so ist der 
Schuldner zur Rückforderung des Geleisteten nach den §§ 346 bis 348 berechtigt.

Schuldnerverzug

Quelle: §§ 281, 286 BGB



26.03.2019

33

Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritt der 
Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung stehen die 
Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im 
Mahnverfahren gleich.

Der Mahnung bedarf es nicht, wenn 

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für die 

Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem 
Kalender berechnen lässt,

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der 

sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.

Schuldnerverzug

Quelle: §§ 281, 286 BGB

Bildquelle: Eigene.

Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht 
innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen 
Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, 
nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders 
hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder 
Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht Verbraucher ist, 
spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung in Verzug.

Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands 
unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.

Schuldnerverzug

Quelle: §§ 281, 286 BGB

Bildquelle: Eigene.
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Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt.

Gläubigerverzug

Quelle: § 293 BGB

Bildquelle: Eigene.

Die Leistung wird erbracht. 

Es liegt jedoch entweder eine Hauptpflichtverletzung vor, bei der die Leistung für sich 
mangelhaft ist, oder es werden vom Schuldner andere Pflichten, die aus dem Vertrag 
entstehen, verletzt.

Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte 
Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist die Sache frei von 
Sachmängeln, 

1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, sonst
2. wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit 

aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art 
der Sache erwarten kann.

Schlechtleistung (Mangel)

Quelle: § 434 BGB

Bildquelle: Eigene.
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Zu der Beschaffenheit gehören auch Eigenschaften, die der Käufer nach den 
öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, des Herstellers (§ 4 Abs. 1 und 2 des 
Produkthaftungsgesetzes) oder seines Gehilfen insbesondere in der Werbung oder bei 
der Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann, es sei 
denn, dass der Verkäufer die Äußerung nicht kannte und auch nicht kennen musste, 
dass sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in gleichwertiger Weise berichtigt war oder 
dass sie die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte.

Ein Sachmangel ist auch dann gegeben, wenn die vereinbarte Montage durch den 
Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen unsachgemäß durchgeführt worden ist. Ein 
Sachmangel liegt bei einer zur Montage bestimmten Sache ferner vor, wenn die 
Montageanleitung mangelhaft ist, es sei denn, die Sache ist fehlerfrei montiert 
worden.

Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer eine andere Sache oder eine zu 
geringe Menge liefert.

Schlechtleistung (Mangel)

Quelle: § 434 BGB

Bildquelle: Eigene.

Anspruchsgrundlage - § 241 Abs. 2:
Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, 
Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten.

Anspruchsgrundlage - § 280 Abs. 1:
Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger 
Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 
Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

Anspruchsgrundlage - § 311 Abs. 2:
Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 entsteht auch durch 
1. die Aufnahme von Vertragsverhandlungen,
2. die Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der eine Teil im Hinblick auf eine 

etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung dem anderen Teil die Möglichkeit zur 
Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter und Interessen gewährt oder ihm diese 
anvertraut, oder

3. ähnliche geschäftliche Kontakte.

Vorvertragliche Pflichtverletzung

Bildquelle: Eigene.
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Vorvertragliche Pflichtverletzung

Bildquelle: Eigene.

Eine Haftung aus c.i.c. kommt nur bei Vorliegen einer vertraglichen 
Sonderbeziehung in Betracht, wobei ein   sozialer Kontakt nicht ausreicht. 
Voraussetzung ist ein Verhalten, das auf Abschluss eines Vertrags oder 
Anbahnung geschäftlicher Kontakte abzielt.

Des weiteren erfordert die Haftung aus c.i.c. eine Pflichtverletzung, 
Rechtswidrigkeit und Verschulden, wobei dem Geschädigten auch hier die 
Beweislastumkehr des § 282 BGB zugute kommt, wonach bei der 
Pflichtverletzung der Schuldner Schadensersatz statt der Leistung verlangen, 
wenn ihm die Leistung durch den Schuldner nicht mehr zuzumuten ist.

Insbesondere die Verletzung von Aufklärungs- und Schutzpflichten zählt ebnso zu 
den c.i.c.,

Fragen ?

Bildquelle: Eigene.
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Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

und Ihre Fragen !

Bildquelle: Eigene.

DEHOGA Thüringen e.V.
Dirk Ellinger

Witterdaer Weg 3
99092 Erfurt

Tel. 03 61 / 5 90 78 14
dirk.ellinger@dehoga-thueringen.de


